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Auskunft 

Klappe Durchwahl 

B E A N T W 0 R TUN G 

3'196/AB 

1992 -11- 27 
zu .3S30 IJ 

der Parlamentarischen Anfrage der Abgeordneten Ute 

Apfelbeck an Bundesminister für Arbeit und Soziales betref­

fend die Fbrderungsinhalte des § 39a AMFG. 

Zu den Anfragen nehme ich wie folgt stellung: 

Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, gibt es den § 39a AMFG 

nicht mehr, da diese Bestimmung mit 31. Dezember 1991 

ausgelaufen ist und keine paralamentarische Mehrheit 

gefunden werden konnte, diesen Förderungstitel zu 

verlängern. 

Es erübrigt sich daher, die von Ihnen gestellten Fragen 

1 bis 3 zu beantworten. 

Frage 1: 

Wurde der Forderung des RH bereits Rechnung getragen und 

die Fbrderungsinhalte überdacht? 

a) Wenn ja, wie lauten die neuen Fbrderungsinhalte? 

b) Wenn nein, warum nicht? 
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- 2 -

Wurden neue, eindeutige Schwerpunkte gesetzt und Wle sehen 

diese aus? 

Können Sie uns tragfähige ökonomische Gründe aufzählen, die 

die Förderungen gern. § 39a AMFG rechtfertigen? 

Der Bundesm'nister: 
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